
Der Stundenverlauf wa den induktiven Weg, der ragehorizont der Schuler ist
der Ausgangspunkt der atechese Lebenssituation und 15 erkünd1gung sollen ıIn
ihrer unlösliche: Einheit gesehen un verstanden werden.
Vorliegendes „Programm“* ist 1n S1CcCH eEinleu!:  en! un richt1g, wird bDer weithin IUr den
schulıischen Reliıgionsunterricht nıcht mehr akzeptiert. Diese atechesen seizen den gläu-
i1gen der glaubensbereiten Schüler OTaUS, das Der entspräche nicht mehr der schuliıschen
Wir.  eit Lernziel des biblıschen Unterrichts könnte eutie 1U mehr Se1IN: lernen,
mit relıigiösen lexten und Iraditionen umzugehen. Der textimmanente Glaubensanspruch
ist NUur 1ıne unier vielen religiösen ntworten auf bestimmte Lebensiragen
So werden viele das vorliegende Buch der Gemeindekatechese und niıicht dem schulische
Religionsunterricht zuweisen.
Wiır ollten unNns dieser Situation des schulischen Religionsunterrichtes tellen; ist mehr
damit anzufangen als diejenigen meılinen, die elıner unwiederbringbaren Vergangenheit
nachtrauern. Jockwı1g

BELLINGER, Gerhard: Der Catechismus Romanus nd die Reformation. Die kateche-
tische Antwort des TIrienter Konzils auf die Haupt-Katechismen der Reformatoren.
Paderborn 1970: Verlag Bonifacius-Druckerei. 512 S Ln., e
In einer Zeıt, 1n der die lassische Form der atechismen eithin ihre Bedeutung verlo-
ren hat, ist 1ne geschichtlich: Besinnung auf die großen atechiısmen INSO interessanter
un! W.  iger.
Im Mittelpunkt der 1er verolifentlichten Dissertation sie der auf Veranlassung des TIrien-
ter Konzils riebene und 1566 erschienene Catechismus Romanus. ETr verstand sich als
autorative Antwort auf die Tage- und Infragestellungen ın den Hauptkate  ısmen der
protestantischen efiformation Insgesamt wollte den verunsicherten Pfarrern bel ihnrer
Nnterweisungsaufgabe als andbuc! dienen. Im Gegensatz den atechismen des
Canislus un: Augerlus bietet der atechismus Romanus mehr 1ne positive Darlegung
des katholischen aubens als 1ne negative Abgrenzun den protestantischen Lehrme:i-
Nnungen. „Der TIrienter atechismus aßt Ssıch ın der Darbietung und 1n der orm nıci VO

kontroverstheologischen der polemischen Gesichtspunkten Jeiten, sondern allein VON

kerygmatischen SO hat betont die Möglichkeit {ur eın ökumenisches Gespräach
offengehalten. Leider wurde ann die ler noch gebotene und bewußt intentie  E Ge-
sprächsbereitschaft nicht genutzt. Die arie Kontroverstheologie eE1Nes emn1ıtz un:'

Bellarmin Wäal erfolgreicher un! führte e1INeTr jahrhundertelangen Verhärtung der
konfessionellen egensätze Mıiıt ihrer gegenwärtigen ökumenischen Offenheit knüpit die
katholische irche wieder ihre besseren Traditionen
icht NUuI der der Ges interessierte Religionspädagoge wird darum dem erf.
für diese sehr gute Arbeit dankbar seln. Jockwig

HEINRI  EIER, Clemens: Das kanonische Veräußerungsverbot iım Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Kanonistische Studien un: extie Band _ Amsterdam
1970: Verlag Grüner. 161 sI Hfl O
In der vorliegenden Arbeit ar der Verfasser die Bestimmungen des kanonischen Ver-
außerungsverbotes, wIıie sS1e 1M Sachenrech des A niedergelegt sind und vergleicht S1e
mit den einschlägigen Bestimmungen des Staatskirchenre  tes Nach Darlegung der Normen
ber die 1I' ermögensverwaltung, Der die ITräger des Kirchenvermögens VO

Hl ber die diozesanen ermögenstrager bıs den Trtskirchen und klösterlichen
erbänden, die ja nach den Normen des CC vermögensrechtliche Funktionen ın bestimm-
ten Grenzen ausuüuben können, werden die Grenzen dieser irchlichen Vermögensverwaltung
fur die einzelnen Vermögensträger nach den Bestimmungen des kiırchlıchen Rechtes dar-
gelegt. Diese renzen sind durch das 1r Veräußerungsverbot 1m weiteren Sinne,

durch Verbot VO  } echtsgeschälten, urcl die das Kirchenvermögen elasie der
gefährdet wird, festgelegt. Voraussetizung und Zuständigkeit Iür die Veräußerung VO  —

Kirchengut sind klar und deutlich dargelegt. In dem Kapitel „Besondere Bestimmungen“‘
werden verschiedene Rechtsgeschäfte aufgezählt, wıe chenkungen, Schulden-
aufnahme, Verkaurf, ausch, Erbpacht, Erbbaurecht bis „Vormerkung 1mM rundbuch
und werden 1mM Einzelnen ın eZzug au{f das Veräußerungsverbo behandelt Die Fragen
des Staatskirchenrechts sind 1mM zweıten Teil der Abhandlung übers1  ıch behandelt Da
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